
PKW-Unfallverhütungstraining und  

Motorrad-Fahrsicherheitstraining 2017  

 
 
 
Veranstalter:  
 
Lions Clubhilfswerk Karlsruhe-Schloss e.V.  
c/o Natascha Daferner 
Rhode-Island-Allee 27 
76149 Karlsruhe  
Mobil: +49 172 700 77 57 
E-Mail: fahrsicherheit@lc-ka-schloss.de 
 
Veranstaltungsort: 
 
Verkehrswacht Karlsruhe e.V. 
Willich 1 (Gewann) 
76187 Karlsruhe 
Telefon: + 49 721 56 26 22 
 
 
Art der Veranstaltung: 
Die Inhalte des PKW- Unfallverhütungstrainings werden anhand moderner Trainingsmethoden in 
Theorie und Praxis vermittelt. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen 
und Anliegen in die Kursgestaltung mit einzubringen. Die intensiven fahrpraktischen Elemente 
zu den Themen Bremsen, Lenken, Ausweichen und das „defensive driving“ machen 
umfangreiche Theorieblöcke überflüssig und sichern den direkten Bezug zur Verkehrssicherheit. 
Die Kenntnisse zu den  Ersthelferübungen werden durch das Deutsche Rote Kreuz vermittelt. 

Das Motorrad-Sicherheitstraining wird in Ganztageskursen (ca. 8 Stunden) nach Richtlinien des 
DVR durchgeführt. Die praktischen Übungen müssen mit dem eigenen Fahrzeug absolviert 
werden, weil die technische Ausrüstung des eigenen Fahrzeugs berücksichtigt wird. Die Kurse 
werden von speziell dafür ausgebildeten Trainern der Verkehrswacht geleitet. 

 
 



Anmeldung: 
Anmeldungen erfolgen auf dem offiziellen Anmeldeformular des Veranstalters. Das 
Anmeldeformular ist von Fahrer persönlich auszufüllen und zu unterschreiben. Die Bearbeitung 
der Anmeldung erfolgt nach Eingang der Teilnahmegebühr sowie des vollständig ausgefüllten 
Anmeldeformulars. Innerhalb einer Woche nach Eingang der Teilnahmegebühr und des 
vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars erfolgt eine schriftliche Teilnahmebestätigung.  
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Plätze für das PKW-Unfallverhütungstraining und 10 Plätze für das 
Motorrad-Fahrsicherheitstraining begrenzt. 
 
 
Anmeldungen erfolgen an das Clubhilfswerk, vertreten durch: 
 

Natascha Daferner, 
Rhode Island Allee 27 

76149 Karlsruhe 
E-Mail: fahrsicherheitstraining@lc-ka-schloss.de 

 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt: 
- PKW-Unfallverhütungstraining inkl. Ersthelferübungen: 140€ (inkl. 30€ Spende) 
- Motorrad-Fahrsicherheitstraining: 100€ (inkl. 30€ Spende) 
 
Die Teilnahmegebühr ist mit Abgabe der Nennung unter Angabe des KFZ-Kennzeichens 
(Stichwort „Lions Fahrsicherheitstraining“ ) auf 
folgendes Konto zu überweisen: 
 

Lions Clubhilfswerk Karlsruhe-Schloss e.V. 
Volksbank Karlsruhe 

Kontonummer: 10238714, Bankleitzahl: 66190000 
IBAN: DE72661900000010238714, BIC: GENODE61KA1 

 
Die Teilnahmegebühr ist Reuegeld und kann bei einer Nichtteilnahme oder bei Absage der 
Veranstaltung durch höhere Gewalt nicht zurückgezahlt werden. Der Erlös aus den 
Teilnahmegebühren und weiteren Einnahmen kommt zu 100% sozialen Zwecken über das 
Lions-Clubhilfswerk Karlsruhe-Schloss zugute, die Kinder und Jugendliche unterstützt (www.lc-
ka-schloss.de). 
 
Überprüfung von Dokumenten und Fahrzeug: 
Vor der Veranstaltung findet folgende Überprüfung statt, nach deren erfolgreicher Teilnahme die 
verbindliche Zusage zur Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt. 
 
(1) Dokumentenprüfung: 
Es müssen vorgelegt werden: (1) Führerschein des Fahrers, (2) Personalausweis des Fahrers, 
(3) Fahrzeugpapiere, (4) Haftpflichtversicherungsnachweis, (5) sofern Fahrer nicht 
Fahrzeugeigentümer: Verzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers. 
Diese Überprüfung entbindet den Fahrer nicht von der Verantwortung und Haftung für seine 
Fahrtauglichkeit. 
 
(2) Fahrzeugprüfung: 
Es findet folgende Sichtprüfung statt: (1) Marke und Modell des Fahrzeuges,  
(2) gültige TÜV-Plakette, (3) Mitführung von Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste. 
 



Diese Überprüfung ist keine straßenverkehrstaugliche oder andere Freigabe des Fahrzeugs und 
entbindet Fahrer und Fahrzeugeigentümer/-besitzer nicht von der Verantwortung für die 
Verkehrssicherzeit des Fahrzeuges. 
 
Fahrvorschriften: 
Mit der Teilnahme verpflichten sich die Teilnehmer, während der Veranstaltung die geltenden 
Straßenverkehrsvorschriften und alle anderen einschlägigen Gesetze einzuhalten. Die 
Teilnehmer fahren auf eigene Gefahr und haften für die Verkehrssicherheit ihrer Fahrzeuge.  
 
 
Haftungsbeschränkung des Veranstalters, etc., Verzi chtserklärung 
 
(1) Verzichtserklärung 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder durch das von ihnen benutzte 
Fahrzeug verursachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. Die 
Teilnehmer erklären mit Abgabe der Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 
Schäden die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen den 
Veranstalter, alle Helfer, Hilfsdienste, sowie alle anderen natürlichen und juristischen Personen, 
die mit der Organisation und/oder Durchführung der Veranstaltung in Verbindung 
(„Veranstalter“) stehen. Dies gilt für alle Schäden, ausgenommen solcher, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. 
 
(2) Einverständnis des Fahrzeug-Halters: 
Sind Fahrer oder Beifahrer nicht Halter/Eigentümer des Fahrzeuges, so versichert und haftet der 
Fahrer mit der Anmeldung, dass sich der Eigentümer einverstanden erklärt mit (1) der 
Teilnahme des Fahrzeugs, (2) dem Veranstaltungs-Reglement, (3) den Haftungsbedingungen 
unter diesem Abschnitt (Haftungsbeschränkung des Veranstalters, etc., Verzichtserklärung), 
sowie seinem Verzicht von Ansprüchen, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen 
gegen die Veranstalter. Die Einverständniserklärung muss schriftlich vorliegen. 
 
(3) Verantwortlichkeit des Veranstalters 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen 
erforderlich werdenden Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen und/oder die 
Veranstaltung abzusagen. Der Anspruch auf Ersatz von allen etwaig durch die Veranstaltung, 
durch die Änderung oder Absage der Veranstaltung Schäden ist ausgeschlossen; dies gilt nicht, 
wenn solche Schäden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Der Veranstalter schließt 
eine Veranstalter-Haftpflichtversicherung ab. 
 
Der Lions Club Karlsruhe- Schloss wünscht Ihnen eine gute Anreise und viel Spaß! 
 


